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Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu den Stellungnahmen der Behörden, Verbände und der sonstigen     
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden mit Schreiben vom 28.11.2022 insgesamt 36 Behörden sowie anderweitige Träger öffentli-

cher Belange zu einer Stellungnahme aufgefordert. Sie hatten bis zum 13.01.2023 Zeit sich zu äußern. Parallel hierzu wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-

keit (inkl. Verbände) gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

 

Von 5 Behörden, Verbänden und Trägern wurden Anregungen, Bedenken und Hinweise vorgebracht. Dies sind: 

1. Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg 
2. a Landratsamt Unterallgäu, Wasserrecht, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 
2. b Landratsamt Unterallgäu, Bauleitplanung, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 
3. Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 Krumbach 
4.. Wasserwirtschaftsamt Kempten, Rottachstr. 15, 87439 Kempten 
5. Industrie- und Handelskammer Schwaben, Stettenstr, 1 +3186150 Augsburg 

 

 

9 Behörden, Verbände und Träger hatten keinerlei Anregungen oder Bedenken, diese sind: 

1. Handwerkskammer für Schwaben, Siebentischstraße 52 - 58, 86161 Augsburg 
2. Landratsamt Unterallgäu, Immissionsschutz, Abfallrecht, Bodenschutz, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 
3. Regionalverband Donau-Iller, Schwambergerstraße 35, 89073 Ulm 
4. Staatliches Bauamt Kempten, Rottachstraße 13, 87439 Kempten 

5. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Referat Infra 1 3 (TöB), Fontainengraben 200, 53123 Bonn 

6. Gemeinde Aichen, Wiesweg 1, 86479 Aichen 
7. Regierung von Schwaben, Höhere Landesplanungsbehörde, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
8. Gemeinde Balzhausen, Edmund-Zimmermann-Str. 3, 86470 Thannhausen          Fristverlängerung bis 18.01.2023 
9. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim, Hallstattstraße 1, 87719 Mindelheim 
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21 Behörden, Verbände und Träger haben sich nicht geäußert, diese sind: 

1. Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle Erkheim, Mindelheimer Straße 18, 87746 Erkheim 
2. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Koordination Bauleitplanung - BQ, Hofgraben 4, 80539 München 
3. BUND Naturschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu, Bahnhofstr. 20, 87719 Mindelheim 
4. Deutsche Telekom Technik GmbH T NL Süd, PTI 23, Gablinger Str. 2, 86368 Gersthofen 
5. DSLmobil GmbH, Bürgermeister-Müller-Straße 4, 86663 Asbach-Bäumenheim 
6. Firma erdgas schwaben gmbh Betriebsstelle Günzburg, Geschwister-Scholl-Str. 3, 89312 Günzburg 
7. Marktgemeinde Markt Wald, Hauptstraße 61, 86865 Markt Wald 
8. Gemeinde Mittelneufnach, Alpenstraße 10, 86868 Mittelneufnach 
9. Gemeinde Salgen, Johannesweg 28, 87775 Salgen 
10. Gemeinde Walkertshofen, Hauptstraße 28, 86877 Walkertshofen 
11. Landratsamt Unterallgäu Herr Hubert Stolp, Kreisheimatpfleger, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 
12. Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Geschäftsstelle Memmingen, Vogelmannstraße 2, 87700 Memmingen 
13. Landratsamt Unterallgäu Frau Fischer - Naturschutz, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 
14. Landratsamt Unterallgäu Herrn Roßkopf - Straßenverkehr, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 
15. LEW Verteilnetz GmbH Betriebsstelle Buchloe, Bahnhofstraße 13, 86807 Buchloe 
16. Regierung von Oberbayern, Luftamt Südbayern, Heßstr. 130, 80797 München 
17. Markt Kirchheim, Frau 1. Bgm.  Susanne Fischer, Marktplatz 6, 87757 Kirchheim 
18. Markt Tussenhausen, Marktplatz 9, 86874 Tussenhausen 
19. Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V., Feyerabendstraße 2, 86830 Schwabmünchen 
20. schwaben netz gmbh, Bayerstraße 45, 86199 Augsburg 

21. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Memmingen - Außenstelle Mindelheim, Memminger Str. 18, 87719 Mindelheim 

 

 
Von der Öffentlichkeit wurden keinerlei Anregungen, Bedenken und Hinweise vorgebracht. 
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Die folgenden Behörden, Verbände und Träger öffentlicher Belange äußerten Anregungen, Bedenken und Hinweise: 
 

1.  Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg  
(Stellungnahme vom 04.01.2023) 
identisch BP 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 

Als Landesfachbehörde befassen wir uns v. a. mit umweltbezogenen Fach-

fragen bei Planungen und Projekten mit überregionaler und landesweiter 

Bedeutung, mit Grundsatzfragen von besonderem Gewicht sowie solchen 

Fachbelangen, die von örtlichen oder regionalen Fachstellen derzeit nicht 

abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeologie, Geotopschutz, Geogefahren).  

Die o. g. vom LfU zu vertretenden Belange werden nicht berührt bzw. wur-

den ausreichend berücksichtigt.  

Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, 

der Landschaftspflege und des technischen Umweltschutzes verweisen 

wir auf die Stellungnahmen des Landratsamtes Unterallgäu (Untere Natur-

schutzbehörde und Untere Immissionsschutzbehörde).  

Die Belange der Wasserwirtschaft und des vorsorgenden Bodenschutzes 

werden vom Wasserwirtschaftsamt Kempten wahrgenommen. Diese Stel-

len beraten wir bei besonderem fachspezifischem Klärungsbedarf im Ein-

zelfall. 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Kein Beschlussvorschlag notwendig. 
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2.  a) Landratsamt Unterallgäu, Wasserrecht, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 
(Stellungnahme vom 14.12.2022) 
identisch BP 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 

1. Öffentliche Wasserversorgung  

Eine Wasserversorgung ist für die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage 

nicht erforderlich (siehe auch Nr. 5 der Begründung zum vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage, Flur-Nr. 299 und 

301, Gemarkung Haselbach, Gemeinde Eppishausen“, Vorentwurf vom 

27.10.2022). Das Plangebiet liegt auch in keinem Wasserschutzgebiet 

(siehe Nr. 3.6 der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Freiflächen-Photovoltaikanlage, Flur-Nrn. 299 und 301, Gemarkung Ha-

selbach, Gemeinde Eppishausen“, Vorentwurf vom 27.10.2022).  

Es besteht daher Einverständnis mit den Bauleitplanungen.  

2. Abwasserbeseitigung  

Gemäß Nr. 1.3 des Umweltberichtes sowie Nr. 5 der Begründung zur Sat-

zung des Bebauungsplans ist eine Entsorgung von Abwasser durch die 

festgesetzte Nutzung im beplanten Bereich nicht erforderlich. Es ist daher 

davon auszugehen, dass auf dem Gelände keine Aufenthaltsräume für das 

Wartungspersonal errichtet werden und daher fällt kein häusliches 

Schmutzwasser anfällt. 

3. Niederschlagswasserbewirtschaftung  

Das anfallende Niederschlagswasser wird auf dem Grundstück versickert.  

 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.  

Beschlussvorschlag: 

 

 

 

 

 

Wie in der Stellungnahme bereits angeführt, ist eine Entsorgung von Abwasser nicht 

notwendig, Aufenthaltsräume für Wartungspersonal sind nicht angedacht und häusli-

ches Schmutzwasser wird demnach, wie angeführt, nicht anfallen.  

 

 

 

 

Der Hinweis wir dankend zu Kenntnis genommen. 
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2.  a) Landratsamt Unterallgäu, Wasserrecht, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 
(Stellungnahme vom 14.12.2022) 
identisch BP 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 

Auf gesetzliche Vorgaben sowie das einschlägige technische Regelwerk 

und eine etwaige Erlaubnispflicht wurde ausreichend hingewiesen (Nr. 3.2 

der Begründung zur Satzung).  

4. Oberflächen- und wildabfließendes Hangwasser  

Der Bereich der geplanten Bebauung liegt nicht in einem festgesetzten 

oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet.  

Das Vorhaben grenzt unmittelbar an den Westerbach an. Mit der geplan-

ten PV-Anlage darf keine Abflussbehinderung im Falle eines Hochwassers 

erzeugt werden.  

Dazu wird auf die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kempten 

verwiesen. 

 

 

 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Kein Beschlussvorschlag notwendig. 
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2.  b) Landratsamt Unterallgäu, Bauleitplanung, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim  

(Stellungnahme vom 05.12.2022) 
identisch BP 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 

Die Planung wird aus Sicht der Ortsplanung hingenommen. Die Bemühun-

gen der Gemeinde zur Eingrünung werden begrüßt. 

Weitere Anregungen oder Bedenken werden zum derzeitigen Zeitpunkt 

nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird dankend zu Kenntnis genommen.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

Kein Beschlussvorschlag notwendig. 
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3.  Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 Krumbach  
(Stellungnahme vom 30.12.2022) 
identisch BP 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 

2.1  

Keine Einwendungen 

2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan 

berühren können, mit Angabe des Sachstands  

Das Gebiet der Planaufstellung / -änderung ist von laufenden oder geplan-

ten Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz nicht berührt.  

Das in Aufstellung befindliche Gemeindeentwicklungskonzept befürwortet 

grundsätzlich den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien (vgl. Kap. 

8.1 im GEK-Entwurf). 

 

Die Hinweise werden dankend zu Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Kein Beschlussvorschlag notwendig. 
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4.  Wasserwirtschaftsamt Kempten, Rottachstr. 15, 87439 Kempten  
(Stellungnahme vom 05.01.2023) 
identisch BP 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 

1. Altlasten  

Innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Bauleitpla-

nung sind keine Altlastverdachtsflächen oder sonstige schädlichen Boden-

veränderungen bekannt.  

2. Siedlungsentwässerung  

Mit den Ausführungen unter Punkt 3.2 „Hinweise durch Text“ zur Nieder-

schlagsbeseitigung besteht unsererseits Einverständnis. 

3. Hochwasserschutz  

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche grenzt an einen Feldweg, welcher 

unmittelbar auf der Böschungsoberkante des westlichen Ufers des Wes-

terbachs (Gewässer 3. Ordnung) liegt und befindet sich vollständig im 

wassersensiblen Bereich in der Gewässeraue. Somit muss im gesamten 

Vorhabenbereich bei Hochwasserereignissen mit Überflutungen gerech-

net werden. Einzäunungen der geplanten Solaranlage sind daher so auszu-

bilden, dass diese auch bei auftretendem Treibgut im Hochwasserfall (Ver-

klausungsgefahr) keine Abflussbehinderung erzeugen (Abstand Unter-

kante Zaun zu Geländeoberfläche ca. 0,20 m). 

 

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen, der Sachverhalt ist bereits in der Begründung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnung „Freiflächen-Photovoltaikan-

lage Flur-Nr. 299 und 301, Gemarkung Haselbach“ unter Kapitel 3.5 bereits so dargelegt. 

 

Der Hinweis wird dankend zu Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis wird dankend zu Kenntnis genommen. Die Lage des Planvorhabens inner-

halb eines wassersensiblen Bereichs ist bekannt und auch unter Kapitel 5 der Begrün-

dung zur FNP-Änderung sowie unter Kapitel 4.8 der Begründung des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplans mit Grünordnung „Freiflächen-Photovoltaikanlage Flur-Nr. 299 und 

301, Gemarkung Haselbach“ bereits beschrieben. In der Begründung des Bebauungs-

plans wird daher bereits angeführt, dass die Einzäunungen der geplanten PV-Anlage so 

auszubilden sind, dass diese auch bei auftretendem Treibgut im Hochwasserfall (Ver-

klausungsgefahr) keine Abflussbehinderung erzeugen. Zudem ist in der Festsetzung des 

Bebauungsplanes unter Ziffer 2.6 der Satzung der Zaun mit einem Abstand von der Ge-

lände-OK zur UK-Zaun mit mind. 20 cm festgesetzt.  

 

 



Gemeinde Eppishausen  12.06.2024 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnung „Freiflächen-Photovoltaikanlage Flur-Nr. 299 und 301, Gemarkung Haselbach,  Projekt 6472 
und Änderung des Flächennutzungsplanes 
Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB und der der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

www.lars-consult.de 9 

4.  Wasserwirtschaftsamt Kempten, Rottachstr. 15, 87439 Kempten  
(Stellungnahme vom 05.01.2023) 
identisch BP 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 

 

4. Gewässerökologie  

Der Westerbach ist der Flusswasserkörper 1_F051 gemäß der Europäi-

schen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und befindet sich in einem unbe-

friedigenden ökologischen Zustand. Daher sind bei der Aufstellung des Be-

bauungsplans die Vorgaben des Gewässerentwicklungskonzeptes der Ge-

meinde Eppishausen für die Gewässer 3. Ordnung im Gemeindegebiet 

(GEK) zu beachten.   

Wie bereits unter dem Punkt 3 „Hochwasserschutz“ beschrieben, grenzt 

die zur Bebauung vorgesehene Fläche an einen Feldweg, welcher sich un-

mittelbar auf der Böschungsoberkante des westlichen Ufers des Wester-

bachs befindet. Im GEK ist im Bereich des Vorhabens eine strukturelle Auf-

wertung des Gewässerlaufs und die Schaffung durchgehender beidseitiger 

Uferpufferstreifen von je 20 m Breite (beidseitiger Abstand von der 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen, der Sachverhalt ist bekannt. Die Gemeinde 

Eppishausen ist sich der Verantwortung für Gewässer, insb. die Gewässerabschnitte, 

welche in Ihrem Gemeindegebiet verlaufen, bewusst und wird entsprechende Maßnah-

men zur Zielerreichung der WRRL des Westerbachs prüfen und umsetzen. Das Planvor-

haben wird allerdings nicht von der Gemeinde getragen, sondern von einem Privatunter-

nehmer. Es liegt in der Verantwortung der Gemeinde, die Zielerreichung bzgl. der WRRL 

umzusetzen. Als privater Unternehmer ist der Vorhabensträger hierzu nicht verantwort-

lich. Weiterhin handelt es sich um keine gemeindeeigene Fläche, die Gemeinde kann 

demnach im Plangebiet selbst keine Maßnahmen umsetzen, bzw. den Weg nicht ohne 

Weiteres auf Privatgrund verlegen.  

Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die Ziele der WRRL rechtsverbindlich zu erreichen 

sind und der Gewässerentwicklungsplan Maßnahmen vorschlägt, die als Planungsgrund-

lagen gesehen werden können. Die Zielerreichung des guten ökologischen Zustands 
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4.  Wasserwirtschaftsamt Kempten, Rottachstr. 15, 87439 Kempten  
(Stellungnahme vom 05.01.2023) 
identisch BP 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 

Böschungsoberkante des Gewässers bis zur Grenze der Baugrundstücke) 

vorgesehen. Demnach sollte aus fachlicher Sicht der vorhandene Feldweg 

in einem entsprechenden Abstand vom Gewässer Richtung Westen weg-

verlegt werden, damit ein wirksamer Uferpufferstreifen zur Umsetzung 

der notwendigen hydromorphologischen Maßnahmen geschaffen werden 

kann. 

Das Landratsamt Unterallgäu erhält einen Abdruck dieser Stellungnahme 

kann auch weiterhin nach Umsetzung des Planvorhabens mit ausreichender Wahr-

scheinlichkeit erreicht werden. Zudem wird davon ausgegangen, dass sich die Entwick-

lung von artenreichem, extensivem Grünland im Untergrund und dem damit verbunde-

nen Wegfall von Pestiziden und Düngemitteln in diesem unmittelbar angrenzenden Be-

reich für den Westerbach positiv auswirkt und so auch ein gewisser Betrag zur Zielerrei-

chung der WRRL beigetragen wird.   

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt an der Planung festzuhalten. 
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5.  Industrie- und Handelskammer Schwaben, Stettenstr, 1 +3186150 Augsburg  
(Stellungnahme vom 05.01.2023) 
identisch BP 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 

Aus Sicht der IHK Schwaben bestehen hinsichtlich des vorgelegten Vorent-

wurfs insbesondere zu Umweltaspekten keine Anmerkungen oder Beden-

ken. Eine abschließende Einschätzung kann jedoch erst nach Sichtung der 

finalen Planunterlagen im Zuge des Beteiligungsverfahrens nach § 4 Abs. 2 

BauGB erfolgen. 

Der Hinweis wird dankend zu Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Kein Beschlussvorschlag notwendig. 

 
 
Sonstige Planungserfordernisse, ergänzende Anregungen 
 
Im Zuge der Planbearbeitung haben sich keine zusätzlichen Anpassungen, Änderungen oder Sachverhalte ergeben, welche einer Abwägung / Beschluss-
fassung bedürfen. 
 
 
 


